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Durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine sind die Energie-
preise und Lebenshaltungskosten weiterhin auf einem hohen Niveau. Die 
Bundesregierung hat bereits einige Maßnahmen zur Entlastung der Bürger 

beschlossen. Diese Maßnahmen sollen schnell spürbare Effekte erzielen, sowohl bei Un-
ternehmen als auch im privaten Bereich. Bereits in den Vormonaten wurden mehrere 
Maßnahmenpakete durch die Politik beschlossen, weitere folgen nun durch die Zustim-
mung des Bundesrats am 10.6.2022 zum Vierten Corona-Steuerhilfegesetz.

	» Unternehmen haben die Möglichkeit einer erweiterten Verlustrechnung bis Ende 
2023. Von Beginn diesen Jahres an kann ein Verlust von bis zu 10 Mio. Euro oder 
20 Mio. Euro bei zusammenveranlagten Steuerpflichtigen zurückgetragen werden. 
Zudem ist der Verlustrücktragszeitraum ab 2022 dauerhaft auf zwei Jahre ausge-
weitet worden.

	» Für die Möglichkeit einer schnellen Refinanzierung wird die Abschreibungsdauer der 
degressiven AfA um ein Jahr verlängert. Dies gilt für bewegliche Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens, welche in 2022 angeschafft oder hergestellt werden.

	» Des Weiteren bleibt die bisherige Regelung zur Homeoffice-Pauschale bis Ende die-
sen Jahres unverändert erhalten.

	» Rückwirkend können Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld bis Ende Juni 2022 steuerfrei 
bleiben.

	» Durch die immer noch hohe Belastung der Arbeitnehmer in bestimmten Einrichtun-
gen, wie z. B. Krankenhäusern, sollen Corona-Pflegeboni bis zu einem Betrag von 
4.500 € steuerfrei bleiben. Es kommt dabei nicht darauf an, dass die Zahlung des 
Bonus aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen erfolgt, sondern auch 
freiwillige Leistungen des Arbeitgebers sind nun bis zur Höchstgrenze steuerfrei. 
Dies gilt auch z. B. für Zahlungen an Beschäftigte in bestimmten Vorsorge- und Re-
habilitationseinrichtungen, Arzt-/Zahnarztpraxen sowie Rettungsdiensten.

1. Weitere Corona-Maßnahmen für 
steuerliche Entlastungen

Mit freundlichem Gruß



	» Ferner wurde ein Pflegebonus für Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeein-
richtungen beschlossen. Diese Prämie wird nach Qualifikation, Arbeitszeit und Nähe 
zur Versorgung gestaffelt und kann bis zu 550 € (steuer- sowie abgabenfrei) betra-
gen. 

Während vermutlich die Mehrheit der Arbeitnehmer gerne unter der Woche 
zu den „Standard-Arbeitszeiten“ arbeitet, gibt es auch viele Berufstätige, die 
Zeiten am Wochenende oder in der Nacht bevorzugen. Grund dafür könnten 
auch die hiermit einhergehenden steuerfreien Zuschläge sein. Zum Anspruch 

auf diese Zahlungen hat nun der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 16.12.2021 eine 
Entscheidung getroffen. 

Gegenstand dieses Urteils war die Frage, ob Hin- und Rückfahrten zu Auswärtsspielen 
bei Profisportlern und deren Betreuern als steuerfreie Zuschläge bezahlt werden können. 
Die Sportler erhalten neben ihrem Grundgehalt weitere Zuschläge für geleistete Arbeit 
an Sonn- und Feiertagen sowie in der Nacht. Eine Außenprüfung des Finanzamts stellte 
jedoch fest, dass den Sportlern diese Zuschläge nicht zustehen, da sie nicht mit Mehr-
aufwand verbunden sind. Es handelt sich lediglich um Zeitaufwand im Mannschaftsbus. 
Das Finanzamt forderte Lohnsteuer nach.

Der Sachverhalt landete vor dem BFH, der den Sportlern bzw. den Betreuern die Steuer-
freiheit der Zuschläge bestätigte. Sie sind steuerfrei, soweit sie ausschließlich auf die 
notwendigen Reisezeiten im Zusammenhang mit den Hin- und Rückfahrten bei Aus-
wärtsspielen entfallen. Das setzt aber auch voraus, dass der Spieler die Wege auch tat-
sächlich bestreitet. Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist des Weiteren, dass die 
Zuschläge neben dem Grundlohn geleistet werden und nicht Teil einer einheitlichen 
Entlohnung für die gesamte, auch an Sonn- und Feiertagen oder nachts geleistete Tä-
tigkeit sind. Dafür muss in dem Arbeitsvertrag zwischen der Grundvergütung und den 
Erschwerniszuschlägen unterschieden und ein Bezug zwischen der zu leistenden Sonn-
tags-, Feiertags- oder Nachtarbeit und der Lohnhöhe hergestellt werden. Zuschläge 
können daher nur steuerfrei geleistet werden, wenn und soweit der Arbeitnehmer auch 
Anspruch auf einen Grundlohn hat. Darüber hinaus muss die Zahlung des Zuschlags 
zweckbestimmt erfolgen.

Keine Voraussetzung ist allerdings, dass der Arbeitnehmer für die Zuschläge einen be-
sonderen Mehraufwand im Vergleich zu seinen normalen Arbeitszeiten haben muss.

Überstunden werden in den meisten Unternehmen – je nach Arbeitsvertrag –  
durch Geld- oder Zeitausgleich bezahlt. Dabei kann es vorkommen, dass die 
ausgezahlte Vergütung für einen längeren Zeitraum zusammengeballt zu 
einem Zeitpunkt gezahlt wird. Die Einkommensteuer steigt progressiv und 

kann durch die Einmalzahlung der Überstundenvergütung eine deutliche Mehrbelastung 
des Steuerpflichtigen bedeuten. Über einen solchen Fall hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
nunmehr mit Urteil vom 2.12.2021 entschieden.

Ursache des Urteils war ein Arbeitnehmer, der über mehrere Jahre Überstunden an-
sammelte und die Vergütung für diesen Zeitraum anschließend in einer Summe erhielt. 
Dadurch stieg die zu zahlende Einkommensteuer für den Veranlagungszeitraum der Aus-
zahlung stark an. Der Arbeitnehmer beantragte daraufhin die Anwendung eines ermäßig- 
ten Steuersatzes. Diesem Antrag kam das Finanzamt jedoch nicht nach. 

Der BFH sah dies jedoch anders. Nach seiner Auffassung ist die Tarifermäßigung nicht 
nur auf Nachzahlungen von Festlohnbestandteilen anzuwenden, sondern auch auf va-
riable Lohnbestandteile, wie z. B. Überstundenvergütungen. In beiden Fällen kommt es 
darauf an, ob die Nachzahlung für eine Tätigkeit geleistet wurde, die über einen Zeit-
raum von über 12 Monaten und mehrere Veranlagungszeiträume lief. Nur dann kann 
die Steuerermäßigung angewendet werden. Ausschlaggebend sei auch, dass der Gesetz-
geber grundsätzlich von einer Mehrbelastung durch einmalige Zahlungen absehen und 
durch Anwendung des ermäßigten Steuersatzes die höhere Versteuerung, die sich durch 
die Zusammenballung der Einkünfte ergibt, mindern möchte.
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Im Betriebsvermögen gehaltene Pkw und deren steuerliche Behandlung füh-
ren immer wieder zu Auseinandersetzungen mit dem Fiskus. Liegt kein Fahr-
tenbuch für diesen Pkw vor oder ist dieses fehlerhaft, legt das Finanzamt die 
1-%-Regelung zugrunde.

In einem vor dem Finanzgericht München (FG) ausgefochtenen Fall hielt ein Unterneh-
mer in seinem Privatvermögen zwei hochpreisige Pkw und in seinem Betriebsvermögen 
zwei geleaste Pkw, ebenfalls aus dem höheren Preissegment. Bei einer Betriebsprüfung 
legte der Unternehmer die Fahrtenbücher für die Unternehmensfahrzeuge vor. Die An-
gaben daraus waren jedoch nicht leserlich, sodass das Finanzamt auf die 1-%-Regelung 
zurückgriff. 

Dagegen wehrte sich der Unternehmer vor dem FG. Den ersten Anschein für eine Privat-
nutzung der betrieblichen Pkw konnte er damit entkräften, dass er im Privatvermögen 
noch gleichwertige Fahrzeuge habe und nicht auf die betrieblichen Pkw für Privatfahr-
ten angewiesen sei. Trotzdem gab das FG dem Finanzamt Recht. 

Die bloße Behauptung, dass die betrieblichen Fahrzeuge nicht auch privat genutzt wer-
den, reicht nicht aus. Hierzu sind fundierte Nachweise erforderlich. Nach der allgemei-
nen Lebenserfahrung muss davon ausgegangen werden, dass ein betrieblicher Pkw auch 
privat genutzt wird, sofern der Unternehmer die bloße Möglichkeit dazu hat. Dafür ist 
es unerheblich, ob im Privatvermögen andere Pkw existieren und auch, ob diese in das-
selbe Preissegment gehören. 

Anmerkung: Das anhängige Revisionsverfahren liegt zur endgültigen Entscheidung vor 
dem Bundesfinanzhof (Az: VIII R 12/21). Das Urteil des FG ist noch nicht rechtskräftig.

Bei der Einkommensteuerberechnung wird für jedes Kind ein Kinderfreibe-
trag steuermindernd angesetzt. Dieser kann auch von einem Elternteil auf 
den anderen Elternteil übertragen werden, sollten die Eltern getrennt leben 
und damit auch einzeln veranlagt werden. Nun lag dem Bundesfinanzhof 
(BFH) ein Fall vor, welcher die Frage aufwarf, ob eine Übertragung auch bei 
Eltern in „nichtehelicher Lebensgemeinschaft“ möglich sei.

Die unverheirateten Eltern lebten zusammen mit ihren Kindern in einem Haushalt. Die 
Mutter beantragte die Übernahme der Kinderfreibeträge des Vaters für ihre Einkom-
mensteuer. Das Finanzamt gewährte ihr dies für eins der Kinder, da nur dieses bereits 
volljährig war. Für die übrigen Kinder lehnte das Finanzamt ihren Antrag ab. Dem schloss 
sich der BFH in seiner Entscheidung vom 15.12.2021 an.

Eine Übertragung ist grundsätzlich möglich, wenn ein Elternteil seiner Unterhaltspflicht 
nicht oder nicht wesentlich nachkommt. Dann erfolgt eine Übertragung an den Unter-
haltszahlenden. Das ist der Grundfall, wenn die Eltern getrennt leben. Die Unterhalts-
pflicht ist aber nicht nur darauf abzustellen, ob und wie viel jeder Elternteil zum Haus-
haltseinkommen beiträgt. Dazu gehört auch immaterieller Unterhalt, wie z. B. Fürsorge 
oder Erziehung. Wendet man diese Regelungen auf den Fall an, steht fest, dass eine 
Übertragung nicht stattfinden kann. Der Vater kommt seiner Unterhaltspflicht wesent-
lich nach, da er mit den Kindern in einem Haushalt lebt und sich durch materiellen und 
immateriellen Unterhalt um diese kümmert.

Mit Schreiben vom 9.2.2022 äußern sich die obersten Finanzbehörden der 
Länder zur Voraussetzung einer Steuerbefreiung bei zwingenden, an einer 
Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken hindernden Gründen.

Eine Erbschaftsteuerbefreiung für den Erwerb eines Familienheims fällt mit Wirkung für 
die Vergangenheit grundsätzlich weg, wenn der Erwerber das Familienheim innerhalb 
von 10 Jahren nach dem Erwerb nicht mehr zu Wohnzwecken selbst nutzt, es sei denn, 
er ist aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken ge-
hindert.
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Das setzt voraus, dass objektiv zwingende Gründe dafür vorliegen. Ein objektiv zwin-
gender Grund liegt z. B. vor, wenn ein Familienheim innerhalb des Zehnjahreszeitraums 
aufgrund höherer Gewalt (z. B. durch Hochwasser, Starkregen, Unwetter, Sturm, Brand, 
Explosion) zerstört und seine tatsächliche Selbstnutzung dadurch beendet wird. In die-
sen Fällen entfällt die Steuerbefreiung nicht rückwirkend.

Der Erwerber ist nicht zum Wiederaufbau des Familienheims verpflichtet, da eine weite-
re Selbstnutzung der ursprünglich vom Erblasser bis zum Erbfall zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzten Wohnung aufgrund der Zerstörung nicht mehr möglich ist. Die zehn-
jährige Selbstnutzungsfrist und die damit einhergehende Überwachung enden mit dem 
Zeitpunkt der Zerstörung des ursprünglichen Familienheims.

Eine zeitweise Unbewohnbarkeit aufgrund höherer Gewalt, z. B. für den Zeitraum einer 
Sanierung oder aufgrund eines behördlich angeordneten Nutzungsverbots, kann zu ei-
ner tatsächlichen Unterbrechung der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken führen. Dies ist 
unschädlich, wenn der Erwerber des Familienheims „unverzüglich“ nach der Wiederher-
stellung der Bewohnbarkeit des Familienheims die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 
wieder aufnimmt und bis zum Ablauf des Zehnjahreszeitraums ausübt. Es liegt dann 
keine Aufgabe der Selbstnutzung durch längeren Leerstand vor.

Unabhängig davon, ob es sich um einen gewerblichen oder privaten Mieter 
handelt, können bestimmte Kosten des Vermieters auf den Mieter umgelegt 

werden, welche dieser durch die Nebenkosten zahlt. Während aber die gezahlte Miete 
bei Privatpersonen zu der eigenen Vermögenssphäre gehört, ist die Mietzahlung bei 
Unternehmern als Betriebsausgabe anzusetzen. Diese ist einschließlich der Nebenkos-
ten auch bei der Gewerbesteuerberechnung zu berücksichtigen, entschied der Bundes-
finanzhof (BFH).

In einem vom BFH am 2.2.2022 entschiedenen Fall mietete ein Gewerbetreibender ein 
Bürogebäude für seine Firma an. Laut dem Mietvertrag hatte er neben weiteren Kosten 
auch die anfallende Grundsteuer zu zahlen. Das Finanzamt berücksichtigte die Zah-
lungen der Grundsteuer als Bestandteil der Miete. Damit ist der Betrag auch bei der 
Gewerbesteuerberechnung zu berücksichtigen. Ein Achtel der im Veranlagungszeitraum 
getätigten Mietzahlungen für die Nutzung unbeweglicher Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens ist dem Gewinn bei der Gewerbesteuerberechnung hinzuzurechnen, sofern 
die Aufwendungen den Gewinn vorher gemindert haben. 

Der BFH stimmte dem Ansatz des Finanzamtes zu. Unter den Mietaufwendungen sind 
nicht nur die reinen Mietzahlungen zu verstehen, sondern auch umgelegte Kosten, wie 
hier die Grundsteuer. Eine Hinzurechnung bei der Gewerbesteuerberechnung ist dem-
nach vorzunehmen. Nicht in Ordnung wäre es dagegen, wenn diese Hinzurechnung ver-
mindert wird, indem der Mieter Aufwendungen des Vermieters übernimmt und dieser 
dafür nur einen verminderten Mietzins erhält.

7. Umlage der Grundsteuer auf Mieter

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli.-Zuschlag (mtl.) 
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Sozialversicherungsbeiträge 27.7.2022

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
•	 abgeschlossen bis 28.7.2014:	
•	 abgeschlossen ab 29.7.2014:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2015 = 100 

2022: April = 116,2; März = 115,3; Februar = 112,5; Januar =111,5; 2021: Dezember = 111,1;  
November = 110,5; Oktober = 110,7; September = 110,1; August = 110,1; Juli = 110,1
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


